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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen  Datum 

  53/Jugendbeauftragte   25.03.2026 

 

„Jugendgerechte Städte und Gemeinden – jugendgerechter Landkreis 

Gießen“  

hier: Das Mandat der Jugendbeauftragten 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

sehr geehrte Herren Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitglieder der Magistrate und Gemeindevorstände,  

sehr geehrte Fraktionsvorsitzende, 

 

das Aufwachsen junger Menschen, deren Belange und die Mitwirkung der jungen 

Generation an der Gestaltung unserer Gesellschaft, sind mir als Jugenddezernent des 

Landkreises Gießen ein wichtiges Anliegen. Demokratie muss immer wieder aktiv 

vertreten und gelebt werden.  

 

Aus diesem Grund hat der Landkreis in einem konstruktiven Prozess gemeinsam mit 

Fachkräften der kommunalen Jugendpflegen die Initiative „Jugendgerechte Städte und 

Gemeinden – jugendgerechter Landkreis Gießen“ entwickelt. Städtische und 

gemeindliche Jugendbeauftragte sind mit ihrer Funktion dabei wichtige Beteiligte bei 

der Gestaltung jugendgerechter Kommunen und aktiver Jugendpolitik vor Ort. 

 

Nun liegen die Kommunalwahlen hinter uns. Deshalb möchte ich Sie auf diesem Weg 

daran erinnern, dass im Zuge der Neukonstituierung der kommunalen Parlamente auch 

die Mandate der Jugendbeauftragten für die kommende Legislaturperiode neu zu 

vergeben oder die bisher gewählten Jugendbeauftragten im Amt zu bestätigen 

sind. Da Ihre Stadt oder Ihre Kommune Teil der Initiative „Jugendgerechte Städte und 

Gemeinden – jugendgerechter Landkreis Gießen“ ist, haben Sie sich laut 

Kooperationsvereinbarung 2.2.3 dazu verpflichtet, aus den Reihen der 

Gemeindevertretung/ Stadtverordnetenversammlung eine*n ehrenamtliche*n 

Jugendbeauftragte*n zu benennen. Es ist auch möglich, dieses Mandat interfraktionell 

an 1-3 Kandidat*innen zu vergeben.  
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Im Rahmen ihres Mandats setzen sich Jugendbeauftragte für die Belange von Kindern 

und Jugendlichen ein und tragen damit maßgeblich zur Entwicklung gelingender 

Kinder- und Jugendpolitik in den Kommunen bei. Sie übernehmen die Aufgabe, die 

Anliegen der Kinder- und Jugendlichen und der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort 

überparteilich zu vertreten, zu unterstützen und zu fördern. Jugendbeauftragte sind 

die Schnittstelle zwischen Jugendlichen, Politik und Jugendarbeit vor Ort. In den 

politischen Gremien sorgen sie bei Planungen und Entscheidungen dafür, dass die 

Belange von Kindern und Jugendlichen gehört und mitgedacht werden. 

 

Anbei erhalten Sie einen Mitteilungsbogen, mit dem Sie bitte die gewählten 

Mandatsträger*innen der neuen Legislaturperiode der Jugendförderung des 

Landkreises Gießen für die weitere Zusammenarbeit melden. Senden Sie diesen 

ausgefüllt nach Benennung per E-Mail an: jugendfoerderung@lkgi.de.  

 

Alle Jugendbeauftragten werden nach Beginn der neuen Legislaturperiode durch die 

Jugendförderung des Landkreises Gießen zu einer Informations- und 

Kennenlernveranstaltung eingeladen. Diese wird am 15.06.2026 von 17:30 – 19:30 Uhr 

im Zukunftsort BERD (Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt) stattfinden. Bitte geben Sie 

diesen Termin bei ihrer Wahl an die Mandatsträger*innen weiter, nach Übersendung 

des Mitteilungsbogens wird auch noch eine persönliche Einladung an diese erfolgen. 

 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bedanke mich für Ihr geleistetes 

Engagement für die Kinder und Jugendlichen in unserem Landkreis! Denn nur 

gemeinsam können wir unsere Demokratie stärken. 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen        

 

Frank Ide  

Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: 

Mitteilung zur Wahl der Jugendbeauftragten 
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